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Mit freundlichen Grüßen

Finanzamt München
Abt. Körperschaften
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Länderschlüssel I
Finanzamtsnummer: 143
Steuernummer: 14315350205
Sicherheitsnummer: 26895917

Datum

16.11.2016

80275 München

Bitte ldentifikationsnummer(n) und Aktenzeichen angeben: ¡o8g 12s2-o
ldentifikationsnummer Unser Aktenzeichen Durchwahl: Bearbeiter(in): Zimmer

1431 1531 50205 7294 Herr pteyer 2424
Abfragen zur Gültigkeit über wuvw.bzst.de; für telefonische Rückfragen 089 55g99100 zum Oftstarif
Fre¡stellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß S 4g b Abs. i Satz I des
Einkommensteuergesetzes (ESIG)

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der pflicht zum
Steuerabzug nach g 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 01.01.2012 bis zum g1.12.2O1g.

F¡!!qerH!nwe¡s:.
D.iese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungengilt. lst die Bescheinigun-g für einen zèitraum griltig, tannäuch eine xofieãusgenändigt werden. Das O¡ginat ist ñitDienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbe-scheinigung über ein eventuelles Hahungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diãse prüfung kann durch eine
lnternetabfrage beim Bundeszentralamt für éteuern (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundes-

-zentralamt 
fü.r Steuern gespeichert und bei einer lntemetabfrafrãen Leîstungsempfängern bekannt gegeben. Bestä-

tigt das Bundeszentralamt für.Steuern die Gültigkeit nicht odeikann der Leistungsempfänger eine lnternetabfrage
nicht durchführen, kann er sich durch eine Nacñfrage bei dem auf der Freistelluñgsbescheìnigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer lnternetabfrage beim õundeszentålamt für Steuern odereine¡ Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Hiftung führende grobã Èanrlassigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhãlb oes o.gletittigkeitszeitraumes und/oder für die o.g' Bauleistungen geleistet weroãn. Die Aufrechñung (Verrechnung) des [eistunlsãm¡ri;õffiië-
genansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung g-leicn.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bteibt vorbehalten.

Pleyer

v rd.

FI Karl G. Baumhöfener GmbH Dornacher 85622rma

Katharina-von-Bora-Str. 4
80333 München
Telefax:
o89 1252 - 7777

Haltestellen: S-Bahn: Stachus U-Bahn: (U2) Königsplatz
Stfaßenbahn: (Linien 27, 29) Ottoshasse

Offnungszeiten: Kreditinst¡tut
Bundesbank München
Bayerische Landesbank
Hypovereinsbank München
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IBAN
DE05 7000 0000 0070 001 5 06
DE37 7005 0000 0000 0249 62
DE78 7002 0270 0000 0801 20
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